
930 Stunden freie Spitze 
(140h Kleingruppenarbeit & Plena, 400h Literaturstudium, 50h Fortbildung, 340h Vor- und Nachbereitung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Mit 150 Stunden Supervision (jede 4. Behandlungsstunde) 

MAPPSYS aneignen  

Ausbildungshandbuch 

studieren 

Individuelle Wahl der 

passenden Institution für 

praktische Tätigkeit 1&2 

(anerkannten 

Kooperationspartner aus 

Liste des MAPP wählen 

oder bei fehlender 

Kooperation Verwaltung 

informieren und 

Anerkennungsprozess 

starten) 

Bildung Arbeitsgruppen 

Kurssprecher wählen 

• Planung Termine Theorie und Selbsterfahrung (120 Stunden in 5 Einheiten) 

• Studienbuch regelmäßig führen und unterschreiben lassen 

• Regelmäßiger Kontakt zur Lehrgangsleitung, 1x jährliches Treffen zum Gespräch 

• Bei Bedarf Online-Supervision für die Praktische Tätigkeit 

• Plena mit Ausbildungsgruppe  
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1200 Stunden                  600 Stunden 
Klinikpraktikum                ambulantes Praktikum 

 

(praktische Tätigkeit) 

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr

• 5 lange Epikrisen und 5 kurze Falldokus nach 
Vorgaben des Formularordners des MAPPSYS 
erstellen und Lehrgangsleiter vorlegen und 
erfragen, ob diese angenommen werden 

 
Abschluss praktische Tätigkeit: 

• Nachweis über insgesamt 30 gesehene Fälle 
mit Chiffren 

600 Theoriestunden an ca. 12 Wochenenden pro Jahr 

Zwischenprüfung (Dauer: 30 min.) 
Anmeldungsvoraussetzung: 

• Frühestens nach 1,5 Jahren Ausbildung  

• 600 Stunden PT 

• 5 Fallberichte (aus PT1 oder PT2) 

• Prüfungsgrundlage: Gutachterbericht 
Anmeldung erfolgt über Ausbildungsleitung 

600 Behandlungsstunden (praktische Ausbildung) 

• Einführungsseminar vor Beginn der PA besuchen 

• Information an die Ausbildungsleitung über Beginn und Einsatzort der praktischen Ausbildung 
(Institutsambulanz/Lehrpraxis)  

• Evtl. Mitteilung an Verwaltung zur Anerkennung der Lehrpraxis  

• MAPP-Book und Starterpaket für PA/ Einführung in die Ambulanz in der Verwaltung organisieren 

• Protokolle von Arbeitsgruppentreffen bei Lehrgangsleitung einreichen und im Studienbuch 
unterschreiben lassen 

• Supervisionsgruppe anschließen oder selber eine gründen 

• Supervisor suchen, ggf. anerkennen lassen, Termine vereinbaren 

Staatlich
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Zu jedem Fall: 

• Abschlussbericht (Epikrise) und 
anonymisiert an 
Ausbildungsleitung zur 
Annahme versenden 

• Überlegung, welche Fälle für 
ausführliche Falldokumentation 
genutzt werden sollen und 
diese mit Supervisor im 
Rahmen des 
Supervisionskontingentes 
besprechen 

Voraussetzungen für die staatliche Prüfung: 
✓ Fälle der PA zum Abschluss bringen oder an anderen Behandler übergeben 
✓ Patientenakten mit Abschlussbericht an Verwaltung übergeben 
✓ Termine für die Prüfungsanmeldung beachten und Verwaltung informieren 
✓ Nachweise zu externen Fortbildungen zusammenstellen 
✓ Exzerpt zu gelesener Fachliteratur erstellen 
✓ Nur VT: Prüfungsfälle rechtzeitig zur Begutachtung an DGVT schicken 
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